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Aus der Begründung:
Gemäß § 45 Abs. 1 StGB ist der Vollzug einer zeitigen Frei
heitsstrafe dann auszusetzen, wenn unter Berücksichtigung 
der Umstände der Straftat, der Persönlichkeit des Verur
teilten sowie seiner positiven Entwicklung im Strafvollzug 
der Zweck der Freiheitsstrafe erreicht ist. Das Gericht ist 
verpflichtet, diese im Gesetz genannten Voraussetzungen 
zusammenhängend zu prüfen. Dabei ist zu beachten, daß dem 
verantwortungsbewußten Verhalten und der positiven Ent
wicklung des Verurteilten im Strafvollzug bei der Entschei
dung über eine Strafaussetzung auf Bewährung besondere 
Bedeutung zukommt. Die angefochtene Entscheidung läßt 
eine an diesen Grundsätzen orientierte sorgfältige Prüfung 
des vom Staatsanwalt gestellten Antrags vermissen.

Die Schwere der Tat und die Persönlichkeit der Verur
teilten wurden nicht im Zusammenhang mit der Dauer der 
bisherigen Strafenverwirklichung und der Entwicklung des 
Verhaltens der Verurteilten im Strafvollzug beurteilt, son
dern den für eine Strafaussetzung sprechenden Gesichts
punkten in einer dem rechtspolitischen Anliegen des § 45 
StGB widersprechenden Weise gegenübergestellt. Der Um
fang der von der Verurteilten unternommenen Anstrengun
gen zur Verbesserung ihrer Disziplin und ihrer Arbeitslei
stungen wurde fehlerhaft festgestellt und ungenügend be
rücksichtigt. Zweifelsohne hat die Verurteilte, die bereits mit 
Freiheitsstrafe vorbestraft war, schwere Verbrechen began
gen, die zum Ausspruch einer hohen Strafe führen mußten. 
Diese wurde jedoch bereits zum größten Teil verwirklicht, 
so daß § 349 Abs. 2 Satz 1 StPO einer Strafaussetzung auf 
Bewährung nicht entgegensteht.

Zutreffend ist, daß die Verurteilte bis November 1985 
weder in ihrer Arbeit noch in ihrem sonstigen Verhalten das 
für eine Strafaussetzung auf Bewährung erforderliche Ver
antwortungsbewußtsein erkennen ließ. Nach dem vorliegen
den Führungsbericht hat sich ihr Gesamtverhalten jedoch seit 
diesem Zeitpunkt positiv entwickelt und nachhaltig verän
dert. Sowohl im gemeinschaftlichen Zusammenleben als auch 
im Arbeitsbereich sind ihr Auftreten und ihre Disziplin ohne 
Beanstandungen. Sie erwarb sich vor allem durch kamerad
schaftliches und hilfsbereites Verhalten sowie durch gute und 
sehr gute Arbeitsleistungen Achtung und Anerkennung. Diese 
über zwei Jahre gezeigte positive Entwicklung rechtfertigt 
auch unter Berücksichtigung der Schwere der Straftaten und 
der in § 349 Abs. 2 Satz 2 StPO bestimmten besonderen An
forderungen an das Verhalten eines bereits mit Freiheitsent
zug vorbestraften Verurteilten den Schluß, daß der Zweck 
der Freiheitsstrafe erreicht ist. Unter diesen Umständen wi
dersprach es dem Gesetz, die von der Strafvollzugseinrich
tung befürwortete und vom Staatsanwalt beantragte Straf
aussetzung auf Bewährung abzulehnen.

Der Vollzug der Freiheitsstrafe war deshalb durch das 
Kassationsgericht unter Aufhebung des angefochtenen Be
schlusses in Übereinstimmung mit der Auffassung des Ver
treters des Generalstaatsanwalts der DDR gemäß § 45 Abs. 1 
StGB und § 349 Abs. 1 StPO auszusetzen. Zur Selbstent
scheidung war der Senat gemäß § 322 Abs. 4 StPO berechtigt.

Unter Berücksichtigung der Schwere der Straftaten, des 
Entwicklungsstandes der Verurteilten und der Dauer des 
Strafrestes war die Bewährungszeit auf drei Jahre festzuset
zen. Zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung der Strafaus
setzung war die Verurteilte gemäß § 45 Abs. 3 Ziff. 1 StGB 
zu verpflichten, den ihr noch zuzuweisenden Arbeitsplatz für 
die Dauer der Bewährungszeit nicht zu wechseln und beson
ders in ihrer Arbeit zu zeigen, daß sie richtige Lehren aus 
ihrer Bestrafung gezogen hat.
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